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RS OGH 1986/12/3 1Ob686/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1986

Norm

ABGB §880a B

Rechtssatz

Die Bankgarantie muß - jedenfalls im internationalen Handelsverkehr - bei jener Geschäftsstelle der Garantiebank in

Anspruch genommen werden, von welcher sie ausgestellt werde; durch Vorlage bei einer selbständigen

Schwesterbank im Ausland kann die Bankgarantie jedenfalls nicht wirksam in Anspruch genommen werden.
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